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Beilage zu Nr . 13 - er Karlsruher Zeitung .
Samstag , 18 . Januar L8VN.

Badischer Landtag

Karlsruhe , 16 . Jan . 71 . öffentliche Sitzung der Zwei¬
ten Kammer unter dem Borfitze des Präsidenten Lamey .
( Schluß

^
aus dem gestrigen Hauptblatt .)

Am Regierungstische : Ministerialpräfident Stösser ,
Ministerialrath i »r. Arnsperger .

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der Bera¬
tung über den Grfitzesentwms „die Aufbringung des Ge -
meindeaufwands betr ." .

Die KZ 71 , 72 , 72 s. und 73 werden ohne Diskussion
ia derselben Fassung , wie bei dem Gmeindebesteuerungs - Gesetz
für die größeren Städte angenommen .

Bei Z 7b , welcher lautet :
Zur gesonderten Deckung von Ausgaben , deren Be¬

streitung zwar von der Gemeinde mit Rücksicht auf das
dabei betheiligte öffentliche Interesse übernommen oder
derselben gesetzlich übertragen wurde , durch welche aber
zunächst eine Verbindlichkeit einer Klaffe von Gemeinde¬
augehörigen oder Besitzern erMt wird , kann durch Orts¬
statut bezw . Gemeindebeschluß mit Staalsgenehmigung
die Erhebung von Umlagen nach einem besonderen , der
Betheiligung an der die Ausgabe veranlassenden Einrich¬
tung entsprechenden Umlagefuß festgesetzt werden .

Diese Bestimmung erstreckt sich insbesondere auch auf
die Fälle , in welchen nach befonderen g-fetzlichen Vor¬
schriften den Gemeinden dir Befugniß gewährt ist , einen
bestimmten Aufwand als Genoffenschastsausgabe ( Social -
auSgabe ) zu behandeln .

Durch die fragliche Umlageerhebnng darf jedoch nur
derjenige Bedarf gedeckt werden , welcher nach Abzug der
mit dm in Frage stehenden Ausgaben zusammenhängen¬
de« Einnahmen , insbesondere der etwa erhobenen Gebüh¬
ren , Abgaben und Beiträge — 88 71 und 72 — übrig
bleibt .

macht Abg . Schoch das Bedenken geltend , es sei die Mög¬
lichkeit nicht ausgeschlossen , daß , obgleich einer Gcmeindelast
durchaus der Charakter der Genoffenschastsausgabe zu -
komme, doch der erforderliche Gemeindebeschluß nicht zu Stande
komme, weil die Majorität der Stimmberechtigten ihn nicht
wünsche . Hier sei die Minorität , welche unter Umständen
den größten Theil der Gemeindeausgaben aufbringe , schwer
benachtheiligt .

Ministerialrath l) r. ArnFprrger erwidert : Eine Ab¬
änderung des RcgierungsvvrschlagS lasse sich nicht treffen ,
ohne die Selbstverwaltung der Gemeinden schwer zu schä¬
digen . Es sei feststehendes Prinzip , daß eine Einwirkung
der Staatsgewalt wegen Unterlassungen der Gemeinden nur
da zulässig sei, wo diese bestimmten gesetzlichen Verpflichtun¬
gen der Gemeinden widerstreiten . Auch bei der Ausführung
einer etwaigen staatlichen Aufsicht über den richtigen Vollzug
des Z 75 würden sich große Schwierigkeiten ergeben . Solle
hier die StaatSverwaltungs - Behöroe entscheiden ? Das würde
daS SrlbstvrrwaltungSrecht der Gemeinde in viel zu ausge¬
dehntem Maße beschränken. Wollte man die Entscheidung
aber etwa den BerwaltungSgerichien übertragen , so müßten
die Voraussetzungen für die Wirksamkeit des ß 75 gesetzlich
genau fixirt werden , und doch sei es undurchsüyrbar , eine
alle die wechselnden Einzeloerhälkniffe umfassende Norm auf -
zustellen . Die Regierung glaubte hier , ohne Einführung
emrr Zwangspfllcht , die Ausführung des tz 75 dem gesun¬
den Sinne der Gemeinden überlassen zu können . Suche der
Staatsverwaltungs - Behörde werde es nur sein, die Gemein¬
den gegebenen Falls auf diese Gesetzesbestimmungen hinzu - !
weisen und ihnen rathend zur Seite zu stehen . !

Arm HlLLe ei» Afand.
Aswan von E . Braddon .

(Fortsetzung au « der Beilage Nr . 14 .)
Der „Day Star " bringt einige Zeilen über den Schluß de- Fci -

Volits -Theater » :

„Mr ». Brandreth '» „ Bijou " - HauS wird im Oktober mit einem
neuen , der Feder Mr . Westroh '» entflammenden Lustspiele eröffnet
« « den, dessen Benins in engster Verbindung zu den Schicksalen diese»
bezaubernden Theater » steht . "

» Sie ist nnn frei, " denkt Ediths , »frei , ihrem früheren Geliebten
z» folge ». Ich hiitt« Hermann '« Lebea - geschichte verstehen sollen , al »
ich , K>«« et " sah."

Ungefähr u » 5 Uhr Nachmittag » de» dritten Tage » von Mr ».
Westroh '» Ansruthalt in Rvrhawptvn kommt Selina erhitzt und
lUhemlo» an und nimmt ihren Weg die steile Baffe hinan , welche von
dir Nichmovd - Straße zu diesem abgeschloffenen Dörfchen am Rande
der Haide führt . Selina hat ihren sonntäglichen Staat angelegt , da »
Reuchk : eine modrrn schwarze Jacke , eine ziemlich « Menge strohgelbe
Roßhaare am Hinterkopse und einen Pariser Hut zu einer halben
Guinee au » irgend einem Putzlade » ia Bromplon - Naad .

»O bitte , gnäd '
gr Fraa , beginnt fir , »ich hielt e» für da» Beste ,

soso « damit herzukowmea , La fie von Wichtigkeit sein konnte . Sie kam ,
»ll ich « ich eben reinigte , und verlor keinen Augenblick , um meine
AuDgehesachm anznziehe » nab fie hierher zn bringen ."

Beheimuißvolle Anrede , in welcher der allwichtige Substantiv von
einem »«bestimmten Fürwort » bargestellt wird !

, Wa » bringen , Selina ? " fragt Ediths , « ährend da» Mädchen ia
ihrer Lasch« sucht, die um eia ganze » Blatt weiter zurück aagebracht
ist, al» , » di« bequeme Lage für Taschen im Allgemeinen erfordert , und
Selina nicht,t ihre Gestalt , stch in unbehaglicher Weise um und um
zu drehen »ud einen lebendigen Korkzieher an » stch zu machen , wäh -
krnd st« hineiugrrist .

Nach kurzen Bemerkungen der Abgg . Schoch , Frech und
v . Feder wird dieser Gegenstand verlassen .

Es finden hierauf die § 8 75 bis 79 nach den Kommis¬
sionsoorschlägen Annahme ; sie find wortgetreu aus dem Ge -
meindebcsteuerungs - Gesetz für die der Släbteordnung unter¬
stehenden Städte herübergenommen .

8 80 lautet :
Befreit vom Beizug zur Gemeindebesteuerung sind :

1 ) die Steuerkapitalien der Gemeinde selbst und derjenigen
Anstalten , welche ans ihre Rechnung unterhalten werden ,2 ) die Steuerkapitalien der dem Staat gehörigen und zn
Staatszwecken dienenden Grundstücke , welche keinen
Bestandtheil der Staatsdomänen bilden ,

3 ) die Kapitalrenten -Steuerkapitalien des Großherzogs und
der Mitglieder der Großherzoglichen Familie ,

4 ) die Steucrkapitalien der landeSfüistlichen Residenz - und
Lustschlösser und Gärten , sowie der Schlösser und
Gärten der Grsßherzoglichcn Prinzen ,

5 ) die Steuerkapitalien der Residenzschlöffer und der dazu
gehörigen Gärten der Standesherren ,

6 ) die Steuerkapitalien der für Lehranstalten und sonstige
Wiffenschafts - und Kunstzwecke bestimmten öffentlichen
Gärten ,

7 ) die Erwerb - und Kapitalrenten - Steuerkapitalien der
Stiftungen , soweit deren Ertrag zur Förderung der
Zwecke der Gemeinde bestimmt ist ,

8 ) die auf den Namen der Schuldienste der betreffenden
Gemeinde katastrirten Steucrkapitalien ,9 ) die Stcuerkapitalien der Pfarrhäuser mit deren Zu¬
behör ; ferner das Grund - und Gefällsteuer - Kapital der
den Pfarrdiensten der betreffenden Gemeinde zum stän¬
digen Genuß gewidmeten Grundstücke und Gefälle bis
zum Betrage von 10,000 Mark .

Die durch besondere Gesetze und Staatsverträge be¬
stimmten Befreiungen von der Gemeindebesteuerung
werden durch vorstehende Bestimmungen nicht berührt .

Bon Seiten der Abgg . Förderer , Hennig und Lender
ist hier zunächst zu Ziffer 7 der Antrag gestellt , daß auch
die örtlichen KirchenfondS , deren Vermögen nicht mehr als
20,000 Mark beträgt , vom Beizug zu den Gemeindeumlagen
befreit sein sollen .

Abg . Förderer begründet denselben damit , daß auch diese
Fonds Gemeindezwccken dienen ; viele derselben sind sehr ge¬
ring dotirt . Nur der für Kultuszwecke erforderliche Betrag
solle frei bleiben ; besitz : ein Fond mehr Vermögen , so werde
seine Befreiung nicht verlangt . Er bitte , den Antrag an¬
zunehmen .

Ministerialrath Or . Arnsperger erklärt sich gegen den
Antrag . Die Regierung ging bei ihrem Vorschlag davon
aus , daß es , soweit nicht etwa der Ertrag zur Förderung
von Gemeindezwecken diene , Pflicht der Stiftungen sei, ebenso
wie sie der Skaatsbestcuerung unterliegen , auch zu dem Theil
des StaatsaufwandS , der lvkalisirt in dem Gemeindeaufwand
verborgen sei , beizulragen .

Abg . Hansjacob unterstützt den Antrag Förderer ; die
meisten Kirchenfonds haben mit Defizits zu kämpfen . Diese
Fonds sind schon übergenug belastet durch die Staatssteuer
und die Regiebeit ! äge . Wenigstens sollte man den Gemein¬
den die Wahl lassen , ob sie den Kirchcnfond besteuern wollen
oder nicht .

Abg . Lender : Die Kirchenfonds reichten nicht einmal
für die nöthigsten Kultuszwecke hin ; nehme man den Antrag
Förderer an , so werde der daraus resultirende Ausfall für
die Gemeindekaffen gewiß ein sehr geringer sein.

Ministerialrath l >r. Arnsperger : Er mache wiederholt
darauf aufmerksam , daß sich die Regierung bei ihrem Vor¬

schlag durchaus von den schon erwähnten prinzipiellen Er¬
wägungen leiten ließ . Wenn wirklich im einzelnen Falle ein
Fond durch die Gemeindeumlagen schwer bedrückt werde » sowerden , wie dies auch bisher schon geschah, die Kirchengenos¬
sen für die nothwendigsten Bedürfnisse ihre - Kultus Bei¬
steuer leisten .

Abg . Hennig glaubt , daß die Bestimmung des Z 84 ,wonach durch Gemeindebeschluß mit Staatsgenehmigung aufden Beizug der Kapitalrenten - Steuerkapitalien ganz oder
theilweise verzichtet werden kann , jedenfalls auch für die Ka¬
pitalien der KirchenfondS zutreffen wird .

Ministerialrath >>r . Arnsperger bestätigt dies ; rin
solcher Verzicht sei aber nur in der Weise zulässig , daß er
generell aus alle Kapitalrenten - Steuerkapitalien der Gemeinde
erfolge , während eine Beschränkung auf einzelne dieser Ka¬
pitalien nicht möglich sei.

Abg . Lender : Wenn das Rechtsverhältniß zwischen Staatund Kirche das der vollständigen Trennung wäre , dannwäre der Rcgicrungsvorschlag ein prinzipiell konsequenter ,bei dem gegenwärtigen Verhältniß aber sei er es nicht .Redner erinnere an die Verhandlungen über dar Gesetz vom
Jahre 1876 über die Aufbesserung zu niedrig dotirter Kirchen -
stellen aus Staatsmitteln . Ihm liege vor Allem daran ,daß die R gierung zeige , welche Stellung sie bei Beurthei -
lung des Kultus cinnehme .

Ministerialpräsident Stösser : Die Regierung habe sichimmer sehr entgegenkommend gezeigt, wenn es stch um die
Behandlung von Kultusfragrn handelte . So hoch fir aberdie Kultuszwecke stelle, so sei es bei Berathung des vorlie¬
genden Gesetzes doch ihre Pflicht , ebenso den Bedürfnissenund Interessen der Gemeinden Rechnung zu tragen . Be¬
freie ! man die Kapital - Rentensteuer - Kapitalien der kirchlichen
Stiftungen von der Gemeindebesteuerung , so würde man da¬mit in das Gesetz eine neue Steuerfreiheit ausnehmen , wäh¬rend eS ein aus den Forderungen der Gerechtigkeit beruhen¬des Prinzip des neuen Gesetzes bilde, die Steuerfreiheiten
Möglichst einzuschränken .

Das Land werde der Regierung dafür Dank wissen , daß
sie in ihrer Vorlage auf der einen Seite die Kultusbedürf «
nifse , soweit sich dies mit den Interessen der Gemeinden
vereinigen lasse , berücksichtige, daß sie aber andererseits festund entschieden für das Steuerrecht der Gemeinden eintreteund nicht die Gcmeindelasten von den kirchlichen Stiftungenaus Personen abwälze , die wohl in vielen Fällen noch viel
weniger leistungsfähig seien, als die KirchenfondS .

Nach kurzen Bemerkungen deS Abg . Betzinger wird die
Diskussion geschlossen. .

Abg . Friderich als Berichterstatter : Der Antrag bezweckeeine Ausnahmestellung für die Kirche. Das Prinzip würde die
Folge haben , daß die übrigen Umlagepflichtigen durch die Besser¬stellung des Kirchenfonds umso härter belastet würden . Was liegeaußerdem für eine Konsequenz darin , die Fonds mit 20,000Mark Vermögen für umlagefcei zu erklären , die mit 21,000Mark voll beizuziehen ? Er bitte , dem Antrag die Zustim¬mung zu versagen .

Bei der Abstimmung wird der Antrag Förderer abgelehnt .
Zu 8 80 Ziffer 9 liegt ein weiterer Antrag der Abgg .

Förderer , Lender und Hennig vor , der stch zugleich aufß 83 bezieht . Ec geht dahin , 8 80 Ziffer 9 so zu fassen ,„ die auf den Namen der Pfarr - und Kaplaneidienste der be¬
treffenden Gemeinde katastrirten Steuerkapitalien " , und den
8 83 , welcher folgenden Wortlaut hat :

Für den Beizug zur Gemeindebesteuerung wird das
Berufseinkommen der Schullehrer folgendermaßen ver¬
anschlagt :
1 ) Die Nutzung von dem Schuldienst zum ständigen

„Ist er eit , Brief ? "

„Nein gnäd '
ge Frau , ein Telegramm au » fremdem Lande ."

„ Bon meinem Gatten "
, ruft Edith ». Ihr Antlitz röchet sich , ihr

Herz klopft stürmisch . Er hat fie nicht ganz vergessen , noch nicht . Er
har ihr Wichtige » zn sagen . Ist «» die kecke Enthüllung seiner Schuld
oder da» Bekermtniß seiner Reue ? Soll ihr da» Telegramm seine
Rückkehr zur Hermach und zur Treue künden ? "

„ O bitte , mache doch schnell, Selina "
, ruft fie , und endlich zieht

Selina mit großer Mühe da» Dokument au » einer Tasche , welche van
einem Taschenwche , einem Paar Handschuhen — die Selina wegen
der brückenden Atmosphäre während ihre » Spaziergang «» abgezogen
hat — , einem Paar grüner Aepsel , einem Notizbnche , einem Schiefer -
fttste, dem HanLschlüffel , einem Naselbuche nnd ihrer Mutter letztem
Brief « bi» zam Bersten »» gefüllt ist.

Da » Telegramm ist au » Ostende .
„Komm sofort . Ich bin aas der Rückreise ernstlich erkrankt nnd

liege im Hotel de» Ambassadeur ». Da » Dampfboot nach Ostende ver¬
läßt Dover uw 1V Uhr Nacht » . Zögere nicht .

„ Zögern I" ruft Ediths ; „ al » ob ich auch nur einen Augenblick ver¬
lieren würde ! Mein Theuerster ist krank und unter Fremden ! Gott
sei Dank , daß sei» erster Gedanke war , «ach mir zu srnden ! "

Vergessen ist für den Augenblick sein V -rrath , seine Schuld . Ihr
einziger Gedanke ist, wie ste am schnellsten an seine Seite zu eilen
vermag . Unglücklicher Weise gibt e» nur eine Geschwindigkeit für den
herzlosen , gegen Zeitverlust gleichgiltigea Reisenden wie für den un¬
geduldigen , zur Geliebten eilenden Liebhaber , und den betrügerischen ,vor seinen Gläubigern fliehenden Bankerotteur . Da » Packeiboot ver¬
läßt Dover zur sestbestimwteu Stunde nnd die Nacht hat eia ein¬
zige» Schiff nach Oftende . Edith » wirft hastig einige Kleidungsstücke
in ihre Reisetasche , theilt ihre kleine Baarschast mit der Kinderwär -
tert » , ertheilt ihr hundert gute Lehren für de» Kinde » Wohlergehen
« ährend ihrer Abwesenheit , küßt den kleinen Menschen und vergießt

wohl fünf Minuten lang Thränen über ihm , verbringt weitere fünfMinuten in ihrem kleinen Schlafzimmer mit den schneeweißen Gar -
dinen , erfleht de» Himmel » Schutz sür ihr Sind und fährt dann in
einer Droschke fort , von der treuen Selina bi- an de» Bahnhof ge -
leitet .

Krank , ernstlich krank , sagt da» Telegramm , — sterbend vielleicht !
Die Lippen der treuen Gattin bewegen stch in stillem Gebet , währenddie Droschke ans der Reise nach der Stadt vorwärts raffelt und
rüttelt . Krank , gefährlich sogar l Aber sicherlich wird ihn doch der Tod
verschonen I Der Himmel wird ihn ihr wiedergedea , an Leib und Seele
geheilt , reuig über den beabsichtigten Berrath , von der Sünde gähnen -
dem Abgrnnde durch vorgebliche Krankheit zarückgehaltea . Welche
bessere Schule für Selbftprüfung und Reue kann e» wähl geben al »die Ruhe eine Krankenbette » ! Sie eilt zu ihm — dankbar , daß er
fie an seine Sette ruft , — angstvoll , aber nicht hoffnungslos .

Große Regentropfen fangen an zu fallen , al- der Dover -Surierzugda» rußige London verläßt und durch die liebliche « enlische Landschaftdahin eilt - an schmucklosen Landhäusern und Obstgärten vorbei wodir Zweige der Bepselbäume stch unter der Last ihrer Früchte beugentiefrolh und g- lb , grün nnd röthlich ; an gothischen Billen varbei , mit
ihren mattgehallenen , neuen Gärten , geometrischen Beeten , ein Jahralten Johanntlbeer - Büscheo und Pfirfichbäumen , die , der Hand eine «Skelettes ähnlich , an den neuen , ziegelrotheil Wänden hingestreckt find ;an Hopfenfeldern vorbei , wo die Ranken bi» an die Spitzen der
Stangen hinauf klimmen und ihren Nachbarn grüae Schößlinge wie
zn srrnndschafilrchem Gruße entgegenstrecken , an weiten Ebenen , woda» goldene Korn der Sichel noch harrt , nnd an unabsehbaren Stop -
pelseivern vorbei , von denen der Weizen bereit » hinweggenommen ist ;und immer weiter bi» an die Kalkfelsen und die alte römische Festedie stch von dem stürmischen Himmel dunkel abhebl , wo der junge
Mond , wie eia vom Winde getriebene » Schiff , auf einem Meere van
Wolken dahin eilt . (Fortsetzung folgt .)



Genuß gewidmeten , in dem Gemeindebezirk zur Staats - -

sleuer veranlagten Grundstücken , Gebäuden oder Ge¬

fällen zu 4 Proz . der betreffenden Steuerkapitalien ,
2 ) die Zinsen und Renten aus Kapitalien des Dienstes

mit dem thatsächlichen Betrag nach dem Stand der

Kapitalien am 1 . Mai des Einschätzungsjahres ,
3 ) die übrigen Bezüge nach den Vorschriften des Er -

wcrbstcucr -Gesetzes .
Das Steuerkapital auS dem so veranschlagten Ge -

sammtverdienst wird nach Art . 9 des Erwerbsteuer - Ge¬

setzes gebildet .
In gleicher Weise werden die Erwerbsteuer - Kapiialien

der Ortsgeistlichen unter Beirechnung der Anschläge der

Nutzung des Pfarrhauses nebst Zubehör und des Theiles
der Güter und Gesälle festgrst llr , deren Grund und Ge -

sällstcuer -Kapital nach H 80 Zrff . 9 von dem Beizug
zur , Gemcindebesteuerung frcigclassen ist

dahin abzuändern , daß im Eingang gesagt werde „ das Be -

russeinkommen der Geistlichen und der Schullehrer " , daß

ferner Ziffer 1 laute : „ Die Nutzung von den Pfarr - und

Kaplanerdiensten oder dem Schuldienst zum ständigen Genuß

gewidmeten u . s . w ." und daß endlich der letzte Absatz des

Z 83 wegfalle .
Eventuell wird noch beantragt , Z 80 Ziffer 9 so zu

fassen : „ Die Steuerkapitalien der Psarr - und Kaplanei¬
häuser mit deren Zubehör , ferner die Grund - und GeM -

steuer -Kapitalicn der den Pfarr - und Kaplaneidiensten der

betreffenden Gemeinde zum ständigen Genuß gewidmeten
Grundstücke und Gesälle , und zwar bei elfteren bis zum
Betrag von 40 000 Mark und bei letzteren bis zum Betrag
von 16,000 Mark ."

Zunächst erhält das Wort
Abg . Lender : ES sei zu dieser Gesetzesbestimmung eine

Petition von 280 katholischen Geistlichen zur Bertheilung
gelangt , welche ein mit dem Antrag im Wesentlichen über¬

einstimmendes Begehren stelle. Befürwortet sei die Bitte zu¬
nächst durch den übermäßigen Heranzug der Geistlichen zur
Staatssteuer in Folge des Erwerbsteuer - GcsetzeS, dann durch die

Stellung der Geistlichen als öffentliche Diener ; sie wollen
kein Privilegium , sondern nur Gleichstellung mit den übrigen

öffentlichen Dienern . Der Kommissionsbericht führe auf , daß
die Besteuerung nicht eigentlich den Geistlichen , sondern die

Pfründe treffe ; das komme ihm vor , wie wenn eine Kleider¬

steuer eingeführt werde und man dann sage : die Steuer wird

nicht durch den Träger der Kleider , sondern durch die Klei¬
der selbst bezahlt . Die Petition werde ihre Wirkung haben ,
falls sie auch abgelehnt werde . Die darin enthaltenen Be¬

rechnungen zeigten unwiderleglich , wie schwer die Geistlichen
durch das neue Gesetz getroffen werden müßten . Die Frei¬
lassung von 10,000 Mark Grundsteuer - Kapital biete bei
Weitem keinen Ersatz für die Aufhebung der Kongrua und

werde zweifellos dadurch fast paralysirt , daß auck der Er¬

trag dieser Kapitalien ja zur Einkommensbesteuerung der

Geistlichen wieder beigezozen werde . Wenn der Kommissions¬
bericht eine allzu weit gehende Ansammlung von Grund¬

stücken in der tobten Hand befürchte , so müsse Redner daran

erinnern , daß nach der Verordnung vom Jahre 1861 zu

jedem Liegenschaftserwerb durch die Kirchen StaatSgenehmi -

gung erforderlich sei. UebrigenS könne er nur wünschen , daß
bei den heutzutage so häufigen Zwangsversteigerungen von

Liegenschaften das Domänenärar oder die Stiftungen als

Käufer aufträten , damit der Grundbesitz nicht gewissenlosen
Sepekulanten in die Hände falle . Redner bitte , seinen An¬

trag anzunehmen .
Ministerialpräfident Stösser : Der Herr Vorredner habe

sich vor Allem darüber beklagt , daß die Geistlichen durch das

Erwerbsteuer - Gesetz schwer beeinträchtigt worden seien ; da

rechtfertige sich wohl die Frage , warum denn bei den Ver¬

handlungen über jenes Gesetz weder in der Kommission , noch
im Plenum Anträge in der Richtung des heutigen gestellt
wurden . WaS damals unterlassen wurde , könne man doch

nicht heute , wo wir uns auf einem ganz andern Gebiete der

Gesetzgebung befinden , nachholen . Beschwerden über das Er -

werbsteuer - Gesetz würden an Großh . Finanzministerium zu

richten sein.
Die Gesetzesbestimmungen , gegen welche sich die Anträge

richteten , seien ein Ausfluß der allgemeinen Tendenz des

vorliegenden Gesetzes , welche dahin gehe, die nothwendig ge¬
wordene Erweiterung des Steuerrechts der Gemeinden unter

thunlichster Berücksichtigung des seitherigen Zustands durch¬

zuführen . .Prüfe man nun die Berechtigung der Klage der

Geistlichen über zu hohen Beizug ihrer Grundsteuer - Kapitalien

zu den Gemeindeumlagen . so werde vor Allem anerkannt

werden müssen , daß seither eine Steuerfreiheit des Grund¬

besitzes der Pfarrdienste , soweit dieser nicht etwa bei der

Kongrua in Betracht kam , gar nicht existirtc . Indem nun

der Entwurf für die Pfarrgüter bis zum Betrag von 10,000
Mark Umlagenfreiheit einsührte , sei er allerdings von seinem

Prinzip abgewichen ; eS geschah dies geradezu in der wohl¬
wollenden Absicht , den Geistlichen für den Verlust der Kou -

grua Entschädigung zu gewähren , soweit die Rücksicht auf die

Gemeindeintereffen dies irgend zuluß . Völlige Umlagenfreiheit
aller Kirchengrundstücke einzusühren , könne volkswirthschafllich
von den bedenklichsten Folgen sein ; die Kirche käme dadurch in
die Lage , unter Berücksichtigung dieser ihrer Ersparniß höhere
Preise als jeder andere Käufer für die Liegenschaften bieten

zu können ; ihr Grundbesitz würde dadurch selbstverständlich
hoch anwachsen , im selben Verhältnisse aber würden sich die

bisherigen Eigenthümer in ZinSpächter verwandeln mit all

den nachthciligcn Folgen für den Wohlstand des Einzelnen
und die Produktivität des Bodens . Die Ansammlung von

Grundbesitz in der Hand von Körperschaften und namentlich
auch in der Hand der Kirche sei zu billigen , soweit es sich
um Waldungen handle , denn für die Erhaltung der Wal¬

dungen sei der Besitz durch Private nicht sehr förderlich .
Anders aber verhalte es sich mit dem landwirthschaftlichen
Gelände ; hier sei das Privateigenthum und der Betrieb

durch den einzelnen Eigenlhümer dem Besitz der tobten Hand
vorzuziehen .

Wenn der Herr Vorredner im Verlaufe seiner Ausfüh¬
rungen noch davon gesprochen habe , daß nach der Verord ,

nung vom Jahre 1861 Grundbesitz Erwerb durch die Kirche
nicht ohne StaatSgenehmiguug erfolgen könne , so müsse doch
betont werden , daß die Regierung sich hier naturgemäß regel¬
mäßig auf die Prüfung der Frage beschränken werde , ob im

einzelnen Falle der beabsichtigte Liegenschaftserwerb für die

Kirche vonhcilhaft sei , oder nicht , und nur im letzteren Falle
ihre Genehmigung versage ; Versagung aus volkswirthschast «

lichen Gründen werde wahrscheinlich erst eintreten , wenn die

abzuwehrende Kalamität des allzuhohcn AnschwellenS des

Grundbesitzes in todter Hand schon in hohem Maße einge¬
treten sei.

Redner könne schließlich nur wiederholen , daß der Ent¬

wurf in der Begünstigung der Geistlichen so weit gehe, als
die Rücksicht auf die wichtigsten Lebensfragen der Gemein¬
den es gestatte . Er ersuche das Haus , den Anträgen der

HH . Abgg . Förderer und Genossen die Zustimmung zu ver¬

sagen .
Ministerialrath 0r . ArnSperger : Es könne nicht be¬

stritten werden , daß durch das neue Gesetz eine nicht uner -

hebliche Minderheit der Pfarrdienste schwerer als bisher be¬

lastet würden . Das zu vermeiden , sei aber nicht möglich ,
wenn neben den Kultuszwecken auch das Interesse der Ge¬
meinden die erforderliche Berücksichtigung finde . Jede all¬

gemeine Regel bringe bei ihrer Anwendung in einzelnen
Fällen Mißstände mit sich und auch der in der Petition
der Geistlichen vorgeschlagene allgemeine Besteuerungsmodus
werde in einzelnen Fällen zu harten Konsequenzen führen .
Der Wunsch , Steuerfreiheit für alle Grundstücke zu er¬

langen , werde bekanntlich damit begründet , daß ja die Er¬

trägnisse derselben als Einkommenstheile doch zur Besteue¬
rung gelangen würden ; wenn nun aber eine Psarrpfründe
Güter in einer fremden Gemeinde habe , dann würde bei

Annahme des Antrags Förderer dieser letzteren rin Ersatz
für die ausfallende Gcunssteuer gar nicht zukommen und

hierin würde eine äußerst schwere Benachtheiligung vieler
Gemeinden liegen . Für die Härten , welche durch das vor¬

liegende Gesetz etwa eintreten , könne die oberste Kirchenbe -

Hörde leicht Ausgleichung aus den Erträgnissen reicherer
Pfründen eintreten lassen .

Abg . Hennig : Durch das neue Gesetz würden , wie

auch regierungsseitig nicht verkannt werde , große Härten
für die Pfarreien , besonders die Güterpfarreien geschaffen .
Die Geistlichen wollen kein Privileg vor den andern öffent¬
lichen Dienern , sondern nur gleiche Behandlung ; sie wollen

gleich jenen mit ihrem gesammten Einkommen zur Ge¬

meindebesteuerung beigezogen werden . Sehr viele Pfarreien
des Landes seien äußerst gering dotirt ; es gebe 327 Pfar¬
reien , die nicht einmal 1600 Mark trügen . Die katholische
Kirchenkasse könne nicht , wie man Vorschläge, Ersatz bieten ;
sie sei herabgesunken aus den Grundstock von 400,000 fl .
und könne außer dem absolut Nothwendigen nichts mehr
leisten .

Abg . Kiefer : Die Mißstände , welche das neue Gesetz
hervorzurufen geeignet sei, würden vor Allem in sehr armen
Gemeinden eintreten , welche sich genöthigt sehen, ausnahms¬
weise hohe Grundsteuern einzuführen . Sei es da gerecht,
daß unter dieser Nothlage der ärmste Einwohner leide, der

Geistliche aber nicht ? Ec vor Allem sei berufen , mit seiner
Gemeinde die Roth des Lebens zu tragen . Wenn hier
Nothstände bestehen , habe übrigens in erster Linie dir Kirche

zu helfen , und sie sei dazu ganz gut in der Lage , wenn sie
alle ihre Mittel dazu heranziehe , um den Geistlichen die Er¬

füllung ihrer hohen Aufgabe zu erleichtern , wenn sie ihr
Gesammteinkommen an Pfründen gerechter als bisher unter
die einzelnen Pfarreien des Landes vertheile und zwischen
reichen und ärmeren eine billige Ausgleichung eintreten

lasse . Hier wöge die Kirche die Initiative ergreifen . Seien

ihre Mittel dann wirklich erschöpft , dann eist verdiene sie

finanzielle Unterstützung von Seiten des Staats . Man

sage, der Antrag bezwecke kein Privileg , aber mit Unrecht ,
denn irr der Freilassung von der Grundsteuer liege rin

solches .
Abg . Betzinger : Zuzugeben sei , daß theoretisch zwi¬

schen der Psarrpfründe und dem Einkommen des Geistlichen
ein Unterschied herrsche, praktisch aber sei dir Besteuerung
leider eben von dem Geistlichen zu tragen . Ein großer
Mißstand des Gesetzes liege darin , daß es die einzelnen
Pfarreien , je nachdem sie vorzugsweise mit Geldbezügen oder
aber mit Grundstücken dotirt find , ganz verschieden treffe .

Die geringen Begünstigungen der Pfarrdienste , welche daH
Gesetz enthält , böten bei Weitem keinen Ersatz für den Weg¬
fall der Kongrua . Man erkläre immer , daß über 3 Millio¬
nen Steuerkapital in Zukunft frei sein würde , welches es

bisher nicht war ; diese Berechnung beziehe sich doch aber nur

auf die Realstcuer , daß die Gesammtbcsteueruug der Geist¬
lichen leichter werde , dafür sei keine Berechnung vorgelegt
worden .

Abg . Frech : Es müsse auffallen , daß gerade gegen eine

Bestimmung des G setzes, welche ausnahmsweise eine Steuer -
b freiung einführe , durch die Begünstigten ein solcher Kampf
geführt werde . — Die Folge des Antrags würde einfach die

sein , daß die übrigen Umlagepflichtigen zu Gunsten der Geist¬
lichen noch mehr belastet würden ; leicht könne der Fall ein¬
treten , daß gerade auf diese Weise der Umlagefuß auf über
50 Pfennig steige und dann würde nach Z 70 der Freitheil
des Bürgernutzens noch beigezogen werden müssen , nur da¬
mit die Psarrpfründe besser gestellt werde . Redner sehe in
dem großen Grundbesitz der Pfarreien einen Nachtheil für
dieselben , es liege darin leicht eine Versuchung für den Pfründ -

nießcr , sein Amt zu vernachlässigen . Er bitte , die Regie¬
rungsvorlage unverändert anzunehmen .

Abg . Junghanus vertheidigt den Antrag . I « der

katholischen Kirche haben die Pfründen eine lokale Rechts -

bcstimmung , es können also nicht die einen zur Ausgleichung
für andere verwendet werden .

Abg . Fauler erklärt sich gegen den Antrag , welcher die

Geistlichen auf Kosten der anderweiten Geweindeeiuwvhner
mit Unrecht begünstigen werde . Die Geistlichen mögen ein

Beispiel der Opferwilligkeit bringen .
Abg . Lender : Die Ungleichheit , welche man auch nach

dem Begehren der Petition für den Fall habe finden wollen ,
wenn die Pfründe mit einzelnen Grundstücken als Ausmär¬
kerin in anderen Gemeinden figurire , treffe nur für das
eventuelle , nicht auch für das prinzipielle Begehren der Pe¬
tition zu .

Redner erörtert die finanziellen Verhältnisse der Pfarrei
Sasbach , welche bei einem Einkommen von 2300 fl . jetzt
200 M . Grund - und Häusersteuer an den Staat bezahle
und im Jahre 1877 an Umlagen 200 M . bezahlt habe .
Welcher Staatsdiener mit gleichem Einkommen zahle ebenso¬
viel Steuer ?

Ministerialrath 0r . ArnSperger führt auS , daß seine
Darlegung über die Wirkungen des Antrags Förderer auf
die Fälle , in denen eine Psarrpfründe mit einzelnen Gütern
Ausmärkerin in fremden Gemeinden sei, auch bei Annahme
des Prinzipalen Antrags , nicht bloS deS eventuell gestellten ,
zutreffc .

Nachdem sodann die Abgg . Kiefer und Fauler zu
kurzen Erwiderungen auf einige Bemerkungen des Abg . Len¬
der das Wort ergriffen , wird die Diskussion geschlossen .

Abg . Friderich als Berichterstatter : Die Petition der

Geistlichen bezwecke eigentlich , für ihren durch das Erwerb¬

steuer . Gesetz erfolgten höheren Beizug zur Staatssteuer auf
dem Gebiete der Gemeindebesteuerung eine Ausgleichung zu
finden . Das könne nicht angeheu , auch zur Staatssteuer
seien sie übrigens auch nicht höher beigezogen , als Andere
mit demselben Einkommen . Die höhere Besteuerung des

GesetzcSvorschlags treffe nur dm kleineren , vorwiegend den

reicheren Tyeil der Pfarreien . Daß die Liegenschaften im
l Augenblick weniger gut rentiren , sei richtig , das aber treffe

alle Güterbesttzer in gleichem Maße . Die Kommission sei
nach sorgfältiger Prüfung zu der Ueberzeugung gekommen ,
daß in der Annahme der Petition eine schwere Schädigung
der Gemeinden liegen würde .

Er bitte , die Anträge Förderer und Gen . abznlehnen .

Nach persönlichen Bemerkungen der Abgg . Lender und

Kiefer schreitet das Haus zur Abstimmung , bei welcher —
wir haben dies schon berichtet — der Antrag Förderer und

Genossen abgelehnt und sodann § 80 nach der Regierungs¬
vorlage angenommen wird .

Badische Chronik .
Lahr , IS . Jan . (Lahr . Zig ) Heute fand in der fast vollendete«

Christurkirchc die Probe der Orgel statt. Biele Zuhörer hatten sich
eingesunden, au» Interesse für die al» vortrefflich gesandeue Orgel
und um da» Spiel de» Hrn . Hosorginistea Bar « er von 8arl »ru »c

za hören welcher na » die ganze Macht und Mannigfaltigkeit dr<

schönen Instrumente » zeigte .

Handel nnd « erkey * .
Neuester Frankfurter Kurszettel im Hauptblatt

l ! i. Seite .
HandekSberichte.

Berlin , 16 . Ja «. Getreidewarkt . (Schlußbericht.) Weizen per
Jan . — .— , per Aprtl -Mat >78.50 , p" Mar- Juni 18t . —. Roggen
per Jan . 123. — , per Lpril -Mar 121 .50 per Mai -Jnni >21 .50,
Rüböl > r-o 58.75 . per Jan . 56.30, p > Lpnl -Mar b7,25 . per Mat .
Juni 57.40. Spintn « >«uu 52L0 per Jan . 52.30 , -e> Lprrl - Mar
53 .40 , per Mai -Juni 53 .50. Hafer per Sprit -Mar 11450 prr Mai -
Juni 116.50 . Thanwetter .

Köln , 16. Jan . »Schlußbericht.) Weizen —. inan diesiger 19 — ,
Io » , fremder 18.20 , per Mörz 18.10 , per Mai 18.15. Roggen
lo-v hiesiger IS.— , per Mörz 11 .65 , per Mai 12 .10. Hafer
effektiv iS .- . prr Möc, 12.60. Rüböl looo 80.90 , per Mai 30.40,
per Oklbr. 30.90 .

Bremen , 16 . Jan . Petroleum . iSchloßbericht. ! Standard white
lo < 9.30 b. , prr Februar 9L5 b. , per Mär , 9L5 b. , per April
ALS b. Fester. — Amerikanische « Schweineschmalz (Wricax) 34' /. Pf .

P - ri », 16. Jan . Rüböl per Januar 82 . —, per Februar 82.25.
Per März- A»r» 82.50. per Mar . August 832s Sprrnn» per
Januar 60 .75 . per Mü - Lagrrst 60 . - - Zu /er weißer »r»p .
Rc . 3 per Januar 60 . ?5 , per Mar August 62.50. Meist Mar¬
en per Januar 59 . —, pe Februar 59 — . per März April 59.50,

per März -Juni 59 .50 . Weizen per Januar 26.75 , per Februar
26.75 per Marz April 27. - , per März Juni 87 .25. Roggen per
Januar 16.75 per Februar 16.75 , per Mäcz - Avril 17 . - , per
Mär, -Juni . 7.50 .

An twerpen , 11. Jan . Petroleummarkt . Schlnßbericht. Stim¬
mung . fest. Rasfinirte » Type weiß, disponibel 22 */, b-, 22' j. B .

Rew - I « rk , 15. Jan . ( Schlußknrse .) Petroleum in New-Iork
9 >ft dt » , in Philadelphia S /̂g , Mehl 3,70 , Mar« (» ld mixe ») 48,
rorher Wtnrrrweizen 1 . 10, iiaffee, Rro goa» sarr 14' /g . Havanna -
Zucker 6' /, Gerreidesracht 5 '/, , Schmalz Marke Wilcox 6' /, Speck 4' /, .

Baumwoll -Zusuhr 16000 B . Au»suhr nach Großbritannien 17000 B ,
dto . nach vem Lantin -M 4000 B . — Srie -Erfenbahn 22' ft.

Anleihe der Stadt Antwerpen vom Jahre 1874.
Ziehung am 15. Januar . Hanp preise : Nr . 624409 L Fra c»
25,000. Nr . 48S224 s 1000 Fr . Nr . 517150 a 500 Fr . Nr .

21325 58550 n 250 Fr . Nr . 6072 7904 46392 99680 138837
155705 192900 201940 316968 408l46 418901 476537 491381
535369 617475 64ol88 641137 707489 707981 723941 » 159 Ar.

Stadi Gent loO Fr . Laase vom Jahr 1868. Ziehung am 1b-

Januar . Hanprprerse : Nr . 39454 n lO.r/OO Fr . Nr . 51015 51931
n 1000 F . Nr . 16714 577o8 78492 a 500 Fr . Nr . 111901 123649
a 250 Fr . Nr . 63622 890oS n 200 Fr .

Witteruugsbeobachtuugen
der meteorologischen Station Karls ratze.

Bsro-
_ merer.
Januar
16 MNg «. 2llhr 7510

, Rocht« S llhr 750 .8
17 . Mrg«. 7 Uhr ! 752 .8

Thermo- 8«»4-
meter ttakeitul

l m 0 . Proc.
-f- 5 .4 81
ft- 1.2 98
- 1 .4 ! 100

Wdrb . Himmel .

SW . s. brw.
klar

NS . bedeckt

» emerk,, ,

veränderlich .
»

Verantwortlicher Redaltem

Heinrich s » ll in Karlsruhe .

Dr,S « ntz B erlag der G . vraun ' scheu Hoftznchtzrnckerei ,


	[Seite 1]
	[Seite 1]

